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Dringlichkeitsantrag 
der Abgeordneten Georg Schmid, Alexander König, Petra Guttenberger 
und Fraktion (CSU), 

Dr. Andreas Fischer, Dr. Otto Bertermann, Tobias Thalhammer und 
Fraktion (FDP) 

Keine Aufweichung des nationalen Datenschutzniveaus durch die EU! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene und auf europä-
ischer Ebene dafür einzusetzen, dass die von der Europäischen Kommission 
angekündigte Reform des europäischen Datenschutzrechts nicht zu einer Ab-
senkung des nationalen Datenschutzniveaus führt und allenfalls eine auf 
grenzüberschreitende und in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fal-
lende Sachverhalte beschränkte Datenschutz-Richtline erlassen wird. Für eine 
europäische Datenschutz-Rechtsverordnung und eine ergänzende Daten-
schutz-Richtlinie für die Bereiche Polizei und Justiz besteht kein Bedarf. 
Künftige Reformüberlegungen im Bereich der ehemaligen Dritten Säule sind 
klar auf die Kompetenzbereiche der Europäischen Union zur Regelung der 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit zu begrenzen, nicht aber auf rein inner-
staatliche Sachverhalte zu erstrecken. 

Hauptziel einer europäischen Datenschutzreform sollte die umfassende Stär-
kung des Schutzes der informationellen Selbstbestimmung unter den Bedin-
gungen der Informationsgesellschaft sein, wie sie der Landtag z.B. im Hin-
blick auf die Schutzrechte der Bürgerinnen und Bürger gegenüber privaten 
Geodatendiensten gefordert hat. 

 

 
Begründung: 

Die EU-Kommission hat angekündigt, am 25. Januar 2012 ihre Planungen zur Reform 
des europäischen Datenschutzrechts zu veröffentlichen. Die zuständige EU-Kommis-
sarin und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Viviane Reding, hat in Zei-
tungsinterviews angekündigt, das Datenschutzrecht in der Europäischen Union durch 
eine Datenschutzverordnung weitgehend harmonisieren zu wollen. Ergänzend soll es 
eine Datenschutz-Richtlinie für die Bereiche Polizei und Justiz geben. Dieser neue eu-
ropäische Rechtsrahmen soll dabei allem Anschein nach auch rein innerstaatliche 
Sachverhalte des öffentlichen Datenschutzrechts umfassen. Eine EU-Datenschutzver-
ordnung würde auch in Bayern unmittelbare Geltung entfachen und hätte damit zur 
Folge, dass das Bayerische Datenschutzgesetz zumindest in großen Teilen durch den 
Anwendungsvorrang des europäischen Rechts keine praktische Geltung mehr hätte. 
Gleiches würde im Ergebnis auch für die zahlreichen spezialgesetzlichen Daten-
schutzregelungen im Besonderen Verwaltungsrecht gelten. Damit besteht die Gefahr, 
dass die Bundesländer weitestgehend datenschutzpolitische und datenschutzrechtliche 
Gestaltungsspielräume verlieren könnten. Dass das hohe nationale Datenschutzniveau 
auch bei einer entsprechenden Harmonisierung gewahrt bliebe, ist zumindest zweifel-
haft. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 


